
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Fachmarkt-
zentrum Edewecht“ (ergänzende Unterlage zur Beschlussvorlage Nr. 2023/FB 
III/4051) 
 
Der als Anlage beigefügte Entwurf eines Durchführungsvertrages ist in rechtlicher Hin-
sicht zwingender Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und aus die-
sem Grunde im Rahmen einer einheitlichen Entscheidung zum Satzungsbeschluss zu 
berücksichtigen. Insofern ist es bei der Betrachtung der Gesamtplanung unerheblich, 
ob die Anforderungen im Bebauungsplan selbst, in den dazu erstellten Objektplanun-
gen (Vorhaben- und Erschließungsplan) oder in dem Durchführungsvertrag enthalten 
sind. 
 
Besonders ist darauf hinzuweisen, dass der Durchführungsvertrag wiederum zahlrei-
che Anlagen enthält, die detaillierte Anforderungen formulieren. Auch diese Unterlagen 
sind der Ergänzung zu der Beschlussvorlage beigefügt. 
 
Anlagen: 

1. Entwurf des Durchführungsvertrages 
2. Anlagen zum Durchführungsvertrag: 

Vorhaben- und Erschließungsplan, bestehend aus: 
2.1 Vorhabenbeschreibung 
2.2 Verkehrliche Erschließung 
2.3 Lageplan Gesamtvorhaben 
2.4 ALDI (Ansichten, Grundriss, Schnitte) 
2.5  Fachmärkte 1 bis 3 (Ansichten, Grundriss) 
2.6 EDEKA (Ansichten, Grundriss, Schnitte) 
2.7 Gebäude 3 – Schuhe/Frisör (Ansichten, Grundriss) 
2.8 Zimmermann (Ansichten, Schnitte, Grundriss) 

 

Die vorstehenden Unterlagen befinden sich noch in der Endprüfung der beteiligten 
Planungsträger. Ggfs. notwendige Änderungen können nur noch Details betreffen 
und werden bis zur Sitzung nachgereicht.



 

 

 
Durchführungsvertrag 

zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan  
„Fachmarktzentrum Ortsmitte“ 

 
 
zwischen 

 

der Gemeinde Edewecht, Rathausstraße 7, 26188 Edewecht, vertreten durch die Bürger-

meisterin Frau Petra Knetemann, 

 
- nachfolgend Gemeinde genannt -  

 
und 

 

der vM Immobilien 5 GmbH, Eichendorfstraße 32, 26655 Westerstede, vertreten durch 

den einzelvertretungsberechtigten Geschäftsführer Herrn Jelde van Mark, 

 
- nachfolgend Vorhabenträger genannt -  

 

1. Teil Vorhaben  

 

§ 1 Vertragsgegenstand 

 

(1)  Der Vorhabenträger ist aufgrund eines bereits abgeschlossenen und vollzogenen 

Grundstückskaufvertrages vom 22.06.2021 Eigentümer des Grundstücks Gemar-

kung Edewecht, Flur 17, Flurstücke 155/28, 174/24 und 174/38, ferner der Grund-

stücke Flur 17 Flurstücke 152/61, 152/54, 174/32, 174/34, 174/35, 174/26. 

 

(2)  Er hat der Gemeinde einen Vorhaben- und Erschließungsplan vorgelegt, in dem 

sein Projekt eines Fachmarktzentrums mit: 

 

- ein Lebensmittel-Verbrauchermarkt mit max. 2.038 qm Verkaufsfläche, davon 

höchstens 10 % Non-Food-Artikel sowie Back-Shop, 

- fünf Fachmärkte, nämlich ein Drogeriemarkt mit max. 650 qm Verkaufsfläche, 

zwei Textilmärkte mit max. 450 qm und 650 qm Verkaufsfläche, ein Schuhmarkt 

mit max. 450 qm Verkaufsfläche sowie ein Ladenlokal (z.B. Blumen, Friseur, 

Schuster/Schlüsseldienst) mit max. 80 qm Verkaufsfläche, 

- ein Lebensmittel-Discountmarkt mit max. 1.021 qm Verkaufsfläche, 

- ein Sonderpostenmarkt mit max. 1.400 qm Verkaufsfläche 

- mindestens 48 Wohnungen in den Obergeschossen der Märkte, 
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- sowie sämtlichen erforderlichen Stellplätzen, für jede der mindestens 48 Wohnun-

gen ist ein Stellplatz herzustellen, dieser ist der jeweiligen Wohnung in den Bau-

vorlagen der Baugenehmigung im einzelnen zuzuordnen, 

- einer inneren öffentlichen Erschließungsstraße  

-  

näher beschrieben ist. Eine Kopie des Vorhaben- und Erschließungsplanes ist Anlage 

1 dieses Vertrages.  

 

(3)  Der Plan ist mit der Gemeinde abgestimmt. Die Gemeinde hat den Aufstellungsbe-

schluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan am 14.06.2021 gefasst. Dem 

Vorhabenträger ist bekannt, dass die Gemeinde über die Durchführung und den 

Satzungsbeschluss nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden wird. Ein An-

spruch auf Durchführung des Bebauungsplanverfahrens oder auf Erlass des Bebau-

ungsplanes wird durch diese Vereinbarung und die Zustimmung der Gemeinde zu 

den eingereichten Plänen nicht begründet. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplanes ist als Anlage 2 beigefügt. 

 

 

§ 2 Durchführung des Vorhabens 

  

 

(1)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich, nach Rechtswirksamkeit des vorhabenbezo-

genen Bebauungsplanes unverzüglich innerhalb von 1 Jahr eine Baugenehmigung 

für das in § 1 beschriebene Vorhaben zu beantragen und vollständige und geneh-

migungsfähige Bauvorlagen einzureichen. Er verpflichtet sich ferner, das gesamte 

Vorhaben innerhalb von 3 Jahren nach Erteilung der Baugenehmigung fertigzustel-

len. Bei unvorhergesehenen Verzögerungen, die der Vorhabenträger nicht zu ver-

treten hat, wie Bodenverunreinigungen oder erfolgversprechende Rechtsmittel 

Dritter gegen die Baugenehmigung, werden die Beteiligten eine angemessene Ver-

längerung dieser Frist vereinbaren. Soweit Einzelheiten hierdurch nicht festgelegt 

sind, bestimmt sie der Vorhabenträger.  

 

(2)  Der Vorhabenträger wird der Gemeinde spätestens bis zum Satzungsbeschluss die 

Bestätigung einer deutschen Bank, Volksbank oder Sparkasse vorlegen, aus der 

sich die Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens ergibt. Sie erklärt hiermit, 

auch zur Realisierung der folgenden Bauabschnitte finanziell in der Lage zu sein. 
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(3)  Eine ganze oder teilweise Veräußerung des in § 1 beschriebenen Grundbesitzes vor 

Erfüllung der vorstehenden Bauverpflichtung bedarf der Genehmigung der Ge-

meinde. Diese ist zur Erteilung der Zustimmung nicht verpflichtet. Auch im Falle 

der Erteilung ist der Vorhabenträger verpflichtet, die in dieser Vereinbarung ent-

haltenen Verpflichtungen dem Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung auf-

zuerlegen. Der heutige Vorhabenträger haftet für die Erfüllung neben einem etwa-

igen Rechtsnachfolger gegenüber der Gemeinde als Gesamtschuldner. 

 

(4)  Der Vorhabenträger wurde darauf hingewiesen, dass die Gemeinde bei einer Nicht-

einhaltung der vorstehenden Verpflichtungen den vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan aufheben kann und daraus keine Ansprüche des Vorhabenträgers hergeleitet 

werden können.  

 

§ 3 

Besondere Regelungen für das Vorhaben  

 

(1)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Vorhaben gem. § 1 Abs. 2 mit den im 

Vorhaben-und Erschließungsplan dargestellten Klinkern herzustellen. Da diese 

Klinker durch der Gemeinde gewährte Städtebauförderungsmittel finanziert wor-

den sind, verpflichtet sich der Vorhabenträger im Falle eines gesamten oder teil-

weisen Verstoßes gegen die vorgenannte Verpflichtung, die Gemeinde von mögli-

chen Rückforderungsansprüchen der gewährten Fördermittel freizustellen, die auf 

die fehlende Verwendung dieser Klinker gestützt werden. Die Gemeinde wird in 

Abstimmung mit dem Vorhabenträger erfolgversprechende Rechtsmittel gegen 

eine derartige Rückforderung einlegen. 

 

(2)  Der Vorhabenträger wird die an der Bahnhofstraße belegenen Hecken mit einer 

Höhe von 1,25 m und mit einheimischen Gehölzen herstellen. 

 

(3)  Der Vorhabenträger verpflichtet sich, sämtliche Gebäude mit PV-Anlagen auszu-

statten (textliche Festsetzung Nr. 8 des Bebauungsplanes). 

 

2. Teil Erschließung 

 

§ 1 Erschließungs- und Abwasseranlagen 

 

1. Der Vorhabenträger hat herzustellen oder herstellen zu lassen 
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a. folgende für öffentliche Zwecke vorgesehene Erschließungsanlagen (§ 127 Abs. 

2 BauGB)  

 

• Straßen, Wege und Plätze, Parkflächen, Fahrradabstellanlage inkl. Abstell-

möglichkeiten für Lastenfahrräder und Stellplatz für Abfallbehälter sowie ei-

ner fußläufigen Wegeverbindung zwischen dem Parkplatz am „Grubenhof“ 
Flurstück 152/64 und dem nördlich angrenzenden Vorhabengrundstück ent-

sprechend der Planung gemäß § 1 dieses Vertrages, 

 

• Beleuchtungseinrichtungen mit smarter Steuerung nach DIN und in Abstim-

mung mit der Gemeinde,  

 

• Straßenentwässerungsanlagen nach den noch zu erstellenden Planunterlagen 

für den Ausbau der Erschließungs- und Aufschließungsanlagen,  

 

• Straßenbenennungsschilder und Verkehrszeichen 
 

 

 

b. öffentliche Abwasseranlagen (Schmutz- und Regenwasserkanalisation im Trenn-

system) nach den zu erstellenden Planunterlagen, Anschluss an vorhandene 

Schächte in der Bahnhofstraße und im Grubenhof. 

 

c. aufgrund der Bebauungsplanung notwendige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 

insbesondere der Grünflächen und Bäume auf den Vorhabengrundstücken, die vom 

Vorhabenträger dauerhaft zu erhalten sind, auf die Möglichkeit eines Pflanzgebotes 

gem. § 178 BauGB wird hingewiesen. Zur Absicherung wird eine entsprechende 

Reallast vereinbart (vgl. Anlage), 
 

d. Straßenbeschilderung und Verkehrszeichen, 
 

e.  den im Bebauungsplan festgesetzten Lärmschutzwände, 
 

f. die Verlegung der Wertstoffsammelstelle auf die im Bebauungsplan festge-

setzten Fläche einschließlich Eingrünung, 
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g. 6 Stellplätze für PKW-Elektroladesäulen sowie eine Ladeeinrichtung für E-

Bikes. 

 

2. Zur Herstellung gehören auch die Vermessung und Freilegung der öffentlichen Ver-

kehrsfläche. Die Freilegung beinhaltet auch die Beseitigung evtl. Altlasten und Mu-

nitionsresten. 

 

3. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen und Erschlie-

ßungsanlagen im Erschließungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu 

erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Seine Verbringung au-

ßerhalb des Erschließungsgebietes bedarf der Zustimmung der Gemeinde. 

 

4. Der Vorhabenträger hat notwendige bau-, wasserbehördliche und sonstige Genehmi-

gungen bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und den Vertragspartnern 

vorzulegen. Der Vorhabenträger hat ferner behördlich angeordnete Maßnahmen im 

Zusammenhang mit der Entwicklung des Baugebietes im eigenen Namen und auf ei-

gene Rechnung durchzuführen. 

 

5. Für die Art, den Umfang und die Ausführung der Erschließung sind maßgebend: 

 

• der Bebauungsplan "Fachmarktzentrum Ortsmitte", 

 

• der Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlage 1),  

 

• die von der Gemeinde zu genehmigenden Ausbaupläne und Baubeschreibun-

gen, 

 

• der Be- und Entwässerungsplan, 

 

• der Entwurf Verkehrsbeleuchtung, 

 

• der Umweltbericht. 

 

6. Die Anlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik auszuführen. 

 

7. Der Vorhabenträger hat sicherzustellen, dass die notwendigen Maßnahmen im Stra-

ßenbereich ungehindert und rechtzeitig durchgeführt werden. 
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§ 2 
Bauplanung, Ausschreibung und Vergabe, Bauüberwachung und Bauleitung 

 

Die Bauplanung, Bauleitung und Bauüberwachung für die Maßnahme wird vom Er-

schließungsträger selbst erbracht oder einem leistungsfähigen Ingenieurbüro übertragen. 

 

Der Erschließungsträger ist verpflichtet, die Ausschreibung und Vergabe der Ausfüh-

rungsleistungen nach den Bestimmungen der Verdingungsordnung für Bauleistungen 

(VOB) vorzunehmen. 

 

Die Vergabe der Ausführungsleistungen bedarf der Zustimmung der Gemeinde vor Zu-

schlagserteilung. 

 

Der Erschließungsträger wird die bauausführenden Firmen vertraglich verpflichten, die 

technischen Anforderungen der Gemeinde, soweit diese im Rahmen der Ausführungs-

pläne dieses Vertrages liegen, zu beachten. 

 

Die erforderlichen Vermessungsarbeiten werden vom Erschließungsträger einem öffent-

lich bestellten Vermessungsingenieur mit der Auflage in Auftrag gegeben, alle Arbeiten 

mit der Gemeinde abzustimmen. 

 

Mit der Durchführung der Maßnahme ist zu beginnen, sobald 

 

• Der Bebauungsplan in Kraft getreten ist, 

 

• Die erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorliegen. 

 

Der Beginn der Ausführung der Maßnahme ist der Gemeinde anzuzeigen. Die Ge-

meinde ist berechtigt, die Ausführung der Maßnahmen während der Bauzeit zu überprü-

fen oder überprüfen zu lassen. 

 

 
§ 3 

Grunderwerb und Widmung 

 

1. Der Vorhabenträger ist Eigentümer der in § 1 genannten Flurstücke. 
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2. Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Leitungsnetze nach Herstellung der Anlage 

und Abnahme lastenfrei und unentgeltlich der Gemeinde zu übertragen. An der Ver-

kehrsfläche und sonstigen öffentlichen Flächen werden nach der Herstellung lasten-

frei und unentgeltlich beschränkt persönliche Dienstbarkeiten zugunsten der Ge-

meinde übertragen. Hierüber wurden gesonderte Verträge geschlossen. Der Ge-

meinde sind die fachtechnisch festgestellten jeweiligen Herstellungskosten offen zu 

legen.  

 

3. Die Vertragspartner werden die Anlagen, die für eine Benutzung für die Allgemein-

heit vorgesehen sind, nach der Schlussabnahme unverzüglich widmen. Der Vorha-

benträger erteilt bereits jetzt unwiderruflich die zur Widmung erforderliche Zustim-

mung. 

 

 
§ 4 

Überprüfung, Abnahme und Übernahme der 

Erschließungs- und Entwässerungsanlagen 

 

1. Die Vertragspartner sind berechtigt, die Ausführung der Erschließungs- und Entwäs-

serungsanlagen während der Bauzeit zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Der 

Vorhabenträger ist verpflichtet, die festgestellten Mängel unverzüglich zu beseitigen. 

 

2. Die Fertigstellung der Erschließungs- und Entwässerungsanlagen hat der Vorhaben-

träger der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde setzt den Abnahmetermin 

auf einen Tag innerhalb 14 Tagen nach erfolgter Anzeige fest. Teilabnahmen können 

vorgenommen werden, auch innerhalb der jeweiligen Erschließungsteilabschnitte. 

 

3. Nach Fertigstellung der in § 3 bezeichneten Anlagen für die einzelnen Bauabschnitte 

sind diese von der Gemeinde und dem Vorhabenträger gemeinsam abzunehmen. Das 

Ergebnis ist zu protokollieren. Werden Mängel festgestellt, so ist die Abnahme nach 

Beseitigung der Mängel zu wiederholen. 

 

4. Mit der endgültigen Abnahme übernehmen die Gemeinde die Erschließungs- und Ent-

wässerungsanlagen des jeweiligen Abschnittes mit allen Rechten und Pflichten in ih-

ren Besitz, soweit keine anderweitige Regelung getroffen wird. 
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5. Der Vorhabenträger übernimmt die Gewähr, dass seine Leistungen zur Zeit der Über-

nahme durch die Vertragspartner die vertraglich zugesicherte Eigenschaft haben, den 

anerkannten Stand und den Regeln der Technik entsprechen und nicht mit Fehlern 

behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag voraus-

gesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. 

 

6. Die Frist für die Gewährleistung, auch bei Teilabnahme, wird gem. VOB auf vier 

Jahre festgesetzt. Die Frist beginnt mit der endgültigen Abnahme der einzelnen Er-

schließungs- und Entwässerungsanlagen durch die Gemeinde. Die VOB findet An-

wendung, von den bauausführenden Firmen ist eine Gewährleistungsbürgschaft in 

Höhe von drei v. H. der Schlussrechnung zu fordern. 

 

7. Der Vorhabenträger ist verpflichtet, alle während der Gewährleistungsfrist hervortre-

tenden Mängel auf seine Kosten zu beseitigen, wenn es die Gemeinde vor Ablauf der 

Frist schriftlich verlangt. Kommt der Vorhabenträger der Aufforderung zur Mängel-

beseitigung in einer der Gemeinde angemessenen Frist nicht nach, so können sie die 

Mängel auf Kosten des Vorhabenträgers beseitigen lassen. 

 

8. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist gehen etwaige Gewährleistungs- oder sonstige 

Ansprüche des Vorhabenträgers aus Dienstleistungs-, Werk- oder Lieferungsverträ-

gen auf die Gemeinde über. 

 

Der Vorhabenträger tritt insoweit seine zukünftigen Gewährleistungs- und sonstige 

Ansprüche an die Gemeinde ab. Die Gemeinde nimmt die Abtretung an. 

 

9. Für die Schmutz- und Regenwasserkanalisation sind nach Fertigstellung Bestands-

plane zu fertigen und der Gemeinde zu übergeben. 

 

Die Schmutz- und Regenwasserkanäle sind durch eine Kamerauntersuchung abzu-

nehmen. Aufzeichnungen hierüber sind der Gemeinde spätestens zum Zeitpunkt der 

Abnahme zu übergeben. 

 

 

§ 5 

Sicherheitsleistungen 

 

1. Mit den Erschließungs- und Entwässerungsanlagen darf erst dann begonnen werden, 
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wenn der Vorhabenträger die Finanzierung seiner Verpflichtungen aus diesem Ver-

trag sichergestellt hat. 

 

Zur Absicherung der Gemeinde im Hinblick auf die Ausführung der Erschließungs- 

und Entwässerungsanlagen sind der Gemeinde, vor Beginn der Arbeiten zwei Ver-

tragserfüllungsbürgschaften – eine in Höhe der Herstellungskosten für die Schmutz- 

und Regenwasserkanalisation, Baustraße und Beleuchtung Baustraße, eine weitere 

in Höhe der Herstellungskosten des Straßenendausbaus einschließlich Fertigstellung 

Beleuchtung - zu übergeben. Maßgeblich für die Bürgschaftssummen ist die von der 

Gemeinde anerkannte Kostenschätzung des Planungsbüros gemäß § 1 Ziffer 6.  

 

2. Nach der Abnahme der Maßnahme und Vorlage der Schlussrechnung mit Anlagen für 

die jeweilige Maßnahme sowie des Nachweises der Gewährleistungsbürgschaft ge-

mäß § 5 Nr. 6 in Höhe von 3 % der Baukosten wird die verbliebene Vertragserfül-

lungsbürgschaft freigegeben. Teilfreigaben können unter Berücksichtigung erbrach-

ter Leistungen auf Antrag erfolgen. 

 

 

§ 6 

Gefahrentragung, Verkehrssicherung und Haftung 

 

1. Die Gefahren des zufälligen Unterganges oder zufälligen Verschlechterung der in der 

Herstellung befindlichen Erschließungs- und Entwässerungsanlagen hat der Vorha-

benträger zu tragen. Mit der Übernahme der Erschließungs- und Entwässerungsanla-

gen durch die Gemeinde geht die Gefahrtragung auf die Vertragspartner über. 

 

2. Nach der Übernahme der Anlagen durch die Gemeinde obliegt die Verkehrssiche-

rungspflicht der Gemeinde in ihrer Zuständigkeit.  

 

Nachträgliche Schäden an den von den Vertragspartnern übernommenen Anlagen 

infolge Baustellenverkehrs zu Baustellengrundstücken des Vorhabenträgers sind 

vom jeweiligen Bauherrn auf eigene Kosten nach Aufforderung durch die Gemeinde 

zu beseitigen. 
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3. Teil Kostentragung 

 

§ 1 Kostentragung 

 

(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich hiermit gegenüber der Gemeinde, sämtliche 

Kosten des Vorhabens und des B-Planaufstellungsverfahren zu übernehmen. 

 

Hierzu zählen insbesondere folgende Kosten: 

 

• Kosten der Ausarbeitung und Verfahrensbegleitung der Aufstellung des vorhabenbe-

zogenen B-Plans durch das Büro Lux Planung aus Oldenburg. 

 

• Sämtliche der Gemeinde im B-Planverfahren entstehenden Sachkosten. Dies betrifft 

insbesondere die Kosten für die Erarbeitung der erforderlichen Planentwürfe nebst 

Begründung, den Aufwand für die Beteiligung von Behörden und Bürgern, die Ein-

holung der erforderlichen Genehmigungen, Zusammenstellung, Bewertung und Be-

arbeitung des Abwägungsmateriales und der eingegangenen Stellungnahmen sowie 

der Begründung der Ratsbeschlüsse. Die Sachkosten sind nach tatsächlichem Nach-

weis abzurechnen. 

 

• Erforderlichenfalls Kosten externer Planer nach Maßgabe der HOAI, insbesondere für 

die Ausbauplanung der Verkehrsanlagen. 

 

• Ingenieurtechnische Vermessungsleistungen. 

 

• Gebühren anderer öffentlicher Verwaltungen und Träger öffentlicher Belange im Pla-

nungsverfahren. 

 

• Erforderliche Gutachten, insbesondere für Fledermäuse, Immissionsschutzfragen 

(Schallschutzgutachten), Verträglichkeitsgutachten Einzelhandel oder der Bodenbe-

schaffenheit. 

 

• Kosten der erforderlichen Rechtsberatung der Gemeinde, insbesondere für die recht-

liche Begleitung der Bauleitplanverfahren und die Erarbeitung der städtebaulichen-, 

Durchführungs-, und Erschließungsverträge bis zu einer Obergrenze von 4.000,- € 
netto. 
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Der Vorhabenträger hat die oben genannten Planungen in der Regel bereits selbst beauf-

tragt und trägt deren Kosten im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. 

 

 

(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich hiermit ferner gegenüber der Gemeinde, 

sämtliche Kosten der Planung und Errichtung des Vorhabens einschließlich der 

Erschließung, des Lärmschutzwände und der natur- und artenschutzrechtlichen 

Ausgleichsmaßnahmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu tragen. 

 

(3) Der Vorhabenträger erstattet der Gemeinde bzw. der EWE Wasser GmbH ferner 

anteilige Kosten für die Leistungserhöhung des Pumpwerkes an der Bahnhof-

straße in Höhe eines pauschalen Betrages von 102.000,00 € zzgl. MwSt.. Die Be-

teiligten sind sich einig, dass dieser Anteil dem durch das Vorhaben verursachten 

Bedarf entspricht. Die Kostenerstattung ist fällig innerhalb von einem Monat nach 

Rechnungstellung durch die EWE Wasser GmbH und an diese zu zahlen (echter 

Vertrag zugunsten Dritter). 
 

(4) Der Vorhabenträger erstattet der Gemeinde ferner einen Betrag von 10,23 € je/ m² 

im Bebauungsplan festgesetzter Wohnbaufläche als Folgekosten für soziale Inf-

rastruktur gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 BauGB. Die Kalkulation dieses Betrages 

aufgrund von konkreten Maßnahmen der Gemeinde für die Erweiterung von Krip-

pen, Kindertagesstätten, Grundschulen u.ä. wurde dem Vorhabenträger bekannt 

gegeben. Die Vertragspartner sind sich einig, dass diese Maßnahmen durch die 

im Bebauungsplan neu zugelassenen Wohnbauvorhaben verursacht werden, weil 

der durch sie ausgelöste Bedarf nicht durch die vorhandenen Einrichtungen der 

Gemeinde gedeckt werden kann. Für mindestens 48 Wohnungen ergibt das einen 

festen Betrag von 153.450,00 € 

(5)  

 

4. Teil Sonstiges 

 

§ 1 Rücktrittsrecht 

 

(1)  Der Vorhabenträger ist berechtigt, durch schriftliche Erklärung gegenüber der Ge-

meinde von diesem Vertrag zurückzutreten, wenn der vorhabenbezogene Bebau-

ungsplan zu dem in § 1 genannten Vorhaben- und Erschließungsplan nicht bis zum 

31.12.2024 durch Veröffentlichung in Kraft gesetzt wird oder die Voraussetzungen 
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für die Erteilung der Baugenehmigung – ausgenommen die Sicherung der Erschlie-

ßung – für das in § 1 bezeichnete Vorhaben nicht bis zum 31.12.2024 vorliegen.  

 

(2)  Im Falle der Ausübung des Rücktrittsrechtes ist der Vorhabenträger verpflichtet, 

sämtliche Kosten dieses Vertrages einschließlich der Kosten der Rückabwicklung 

zu tragen.  

 

§ 2 Schlussbestimmungen 

 

(1)  Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, sofern 

nicht notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist. Dies gilt auch für das Schriftfor-

merfordernis. Nebenabreden bestehen nicht.  

 

(2)  Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt die Wirk-

samkeit im Übrigen nicht. Die Beteiligten verpflichten sich, die unwirksame Be-

stimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen 

Bestimmung in rechtlich zulässiger Weise wirtschaftlich möglichst nahe kommt. 

Dasselbe gilt, wenn sich eine Vertragslücke zeigt. 

 

 

 

 

____________________________   ______________________________ 

Gemeinde ……, der Bürgermeister   
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l̂gfâfmif̂noapqqf_\]̂_̀]ab

rstmf̂udavvnga]wf_xy
yzz{{_|fngfangfuf

���������'�''

���������'�''

}~��������



���

�

�
��
�

�
��
�

�
��
�

�
�	
�

�
��



	���
	���


���

����

��	�

����

	�	�����
	���

��	�

	���

	���

	���
	���

	���
	���

	���
	���

	���
	���

	���
	���

	���
	���


�

�


��
�


��
�


��
�


��
�

	���

��
 �
�	
�

	��	


����

���
����
��

���
���
���
���
����
����

��
��

�����

��	���

�
�
	
��
�

�� �!"�

#�$����%��&'

��()�*�+,�-./

�� �!"�

0���0�$���

��1�$�����

�		-���

�&"������0��.

2(���0��.

����&��.

3��������. 	

4����/,�-.

���-/,�-.

%�1�'0��/	�		

%�1�'0��/	�		

%�1�'0��/	�		

%��&'

%��&' ,�'� #�$�������/5��/6�5��&��,�-

4+����/	�	/7���'��*�1����&'/8���'$���

$�/95�:����

9��:&�"

%$�/7�&���!�*�����1��/:&�5��/�����$����$��/�&�/5��/5$�$�����/;�&�('��$�$�����</=$��������"��*����/;�=></!0���(''���
�0:�$��&����/1&�/����?���$����/=���/5��/7�&���!�*�����1��/�$�5/5����/�$���/@(����?�5$�/�&�1&����$����-

	����/A��������5�
A$����'+B�$���+C�����/�
:��D0(��)��-5�

E��-./�//FF/G/F
/�	+�
7�H./�//FF/G/F
/�	+��
��� .GG:::-0(��)��-5�

IJKLJMLNOPQORSTUOVLWSSXYZ[\]\̂_̀\aX

8.b�		���A�@c/d''(0$�$��/�/B'0e�7c#/95�:����/= �-/�+b��/�f�%b=� � ���� �(@$-5:�

��(�5��&'./��-��-	�	


C����  *&�@�/C�����1&�
�&�"�����5/,(�5

28��4#3B

4���0�$�&��.

c�����0/////////////////�.	��

@c/d''(0$�$��/�/B'0e
9$����5(�"������/
	

	����/A��������5�

,�'�

=!�*�

=!�*�

g������

#�$����

=!

=!



��
�

���

���

��
�

���
��
�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�	
	



�	
	



�	
	

	
��



���


���


���


�
	

���	

���


�
�	
	

���

���


���
	��
���	
���


	��


���


�
�	
	



�	
	

	
��





�	
	



�	
	



�	
	

�
��
�

�
�	
	



�	
	



�	
	

�
�	
	

	
��



�
	

��
�

�
�

	

�
�

	

�
�

	


��
�



�	
	

	
��





�	
	

�
�	
	



�	
	



�	
	

�
�	
	



�	
	

�
��



	�



�		

�
�	
�



�	
	



�	
	

�
�	
	



�	
	

�
�

	

�
��



�
��



�
��
�

���

���


��
	

���


�
	

���

���


���


��	�

���


�
	

���
���

���


���


���


���


���

���


���

���


���

���


�
	

���

���

���


���

���


���

���


���

���


�
��





�	
	

�
�	
	



�	
	

�
�

	

�
�	
	

�
�	
	

�
��
	

�
��
	

�
��
	

�
��
	

�
��
	

�
��
	

�
��
	

�
��
	

�
��
	

	�
	

�


��		

	�

	

��
		

	�

	

	�
	

��		

��

	
�

	

�
��
�

	
�

	

��	�

�	��



�
��
�

�
�
��
�


���

�����

�
���

�����

�
�
�
�



�
�
�

���
�


�




���

�
�
��
�



��
�

�
�
�	
�

�
��
�

���

�����

���



�
��
�

�
��



�
�
	

�
��
�

	�	
���
�����

��		
	 ���

	�	���	�
���

�����			

	�	�����

�����
		

���

	�	
���
�
	

��� ���
��

		

	�	
���
�	�

���
	�	
		

���

	�
	��
�	�
�

��
�

��
�	�
			

	�
�

��
��

��
���

		
��
�

	
�
�
�
�
��
	
�

�
�
�

�
�
�
�
�

	
	

	
�
�
�
�
��
�
�

�
�
�
	
�	
	
	

�
�
�

	�
�	
	�
��
�

�
�
�

�
�
�	
�	
		

	�
��
��
��
�

�
�

	
�	
		

�
�
�

	�
��
��
�	
�

�
�
�

�
�

	
�	
			�
�

��
��
�
�
�
�	
�	
		

�
�
�

	
�
�



��
�
�
�
�
�

�
�
�
	
�	
	
	

	�	
		�	
		

���
���
���
���
 �!"
�#�

	
�
�

�
��


�

�
�
�

�
��
��
�
�
��
 
�!
"�
#
�

	�
�		

	
�
�
	
	

�
�
		

��		

����		

�
�
�
�	
	

$�%"&'!

(�)��� *�!+,

�"-.�/!01"�23

$�%"&'!

4��"4�)!�!

$�5�)�� �!

����	�

�+'!"�$$�4�"2

6-"��4� 2

��� + $2

7 !�"��$�2 �

8��!!31"�2

��$�31"�2

*�5�,4�"3�	��

*�5�,4�"3�	��

*�5�,4�"3�	��

*�!+,

*�!+, 1�,� (�)��� �"!39�"3: 9�"+ $1"�

80��� 3�	�3;���,�"/!5� !"+,3<"!�,)!!�

) 3=9�>���!

= !>+"'

*)�3;�+"�!&�/�$"� 5� 3>+"9� 3 ���")��!�)��3�+�39�"39)$)!��� 3?�+!-,�!)�)�"!� @3A)�$� ����'!�/�"!�3?�AB@3&4�" -,,� �
�4>�)��+ $� 35+"3!�!�C���)��� 3A�$�39�"3;�+"�!&�/�$"� 5� 3�) 939���"3 )��!3D-���!C 9)$3�+�5+����)�#� �

�

3E��!�"�!�9�
E)����,0F�)��"0G!"�#�3�
>�!H4-�".���9�

I���23	3��3��3J3��3	�0	
;�K23	3��3��3J3��3	�0�	
�!!%2JJ>>>�4-�".���9�

LMNOMPOQRSTRUVWXRYOZVV[\]̂ _̀_abc_d[

<2e���	�E�Df3g,,-4)�)� 3
3F,4h�;f(3=9�>���!3A%��3�0�e	�3�i�*eA�%�%�� �%"-D)�9>$

��-!9�!+,23���	���	��

G����%%/+"D�3G�!!��5+$
9+"��'��"� 9

6<��8(7F

8��"4�)!+ $2

f�#�!�433333333333333333�2�
	

Df3g,,-4)�)� 3
3F,4h
=)��� 9-"'�!"�#�3��

�

3E��!�"�!�9�

1�,�

A&�/�

A&�/�

j� ��� 

(�)��� 

A&

A&



���

��
�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

�
�	
�

�
�	
�

�
�	
�

��		
	���

�
�	
�



��
	



��
	

�
��




�
	

��	�

�
	

��	

	
��
�



�	
�

��
	�

	
�
��
�

	��


����


	���

����

�
�

�
�
�

�
�

�
�


�
��
�
�

�
�
�

��

�
��
��


�
�
�

�
�

�
��
��

��


��
�

�

�
�
	�
��
��

�
�
�

��



�
�
�

�
�
�

�
�
	�
��
����

	
��
��
�
�
�

�
��
��

�
�
�

�
�


	
�
�
�
�
�
�
�

�
�


�
��
�
�

�
�


�
�
��
	


�
�
�

�
��
��
�
�
��
�
��
 �
!
�

�
�


�
�

"�# $%�

&�'����(��)*

� +,�-�./ �01

"�# $%�

2�� 2�'���

"�3�'�����

�

���

�)%� �""�2� 0

4+ ��2��0

����)�"0

5��� ��"�0 


6����1/ �0

��"�1/ �0

(�3�*2� 1
�



(�3�*2� 1
�



(�3�*2� 1
�



(��)*

(��)* /�*� &�'����� �17� 18�7� )�"/ �

6.����1
�
19���*� -�3��� )*1: ��*'���

'�1;7�<����

;��<) %

('�19�) ��$�-�" ��3��1<) 7��1���� '����'��1�)�17� 17'"'�����1=�)�+*��'�'� ���>1?'�"������%��-� ��1=�?@>1$2� �+**���
�2<�'��)�"��13) 1����A���'����1?�"�17� 19�) ��$�-�" ��3��1�'�717��� 1�'���1B+����A�7'"1�)�3)����'�!���


��		1C���� ���7�
C'����*.D�'�� .E� �!�1�
<��F2+� ,���7�

G���01�1��1��1H1��1�
.�
9�I01�1��1��1H1��1�
.��
���#0HH<<<�2+� ,���7�

JKLMKNMOPQRPSTUVPWMXTTYZ[\]̂]_̀ a]bY

:0c�

��C�Bd1e**+2'�'��1	1D*2f�9d&1;7�<����1?#��1.�c�1�g�(c?�#�#����# +B'�7<"

��+�7��)*01���
�
�

E����##-) B�1E�����3)"
�'�%�� ��71E$7

4:��6&5D

6�� 2�'�)�"0

d�!���2111111111111111110
	�

Bd1e**+2'�'��1	1D*2f
;'����7+ %�� �!�1�



��		1C���� ���7�

/�*�

?$�-�

?$�-�

h������

&�'����

?$

?$



��
�

���

��
�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
��
�

�
��
�

����
����

�
��
�

	
��
�

�
��
�

�
��
�



�	
�



�	
�

�
��




�
�

����


�	�

��
��

	�
��

��
��

�

�	
�

���


���


���	�

����

�
�
�

�
�

�
�

�
�


�
��
�
�

�
�
�

��

�
��
��
�

�
�
�

�
�

�
��
��

��

�
��
�

�

�
�
��
��
��

�
�
�

��



��
��
�

�
�
�

�
�
��
��
����

�
��
�	

�
�

�
��
��

�
�
�

�
�


�
�
��

�
�
�
�

�
�


�
��
�
�

�
�


�
	
�	
�
�

�
�
�

�
��
��
�
�
��
�
��
 �
!
�

�
�


�
�

"#��$%&'

(�) *+�

%�,����-��./

� 01�2�34 �56

(�) *+�

7�� 7�,���

(�8�,�����

�

���

�.+� �((�7� 5

"0 ��7��5

����.�(5

&��� ��(�5 �

$����64 �5 


��(�64 �5

-�8�/7� 6
�



-�8�/7� 6
�



-�8�/7� 6
�



-��./

-��./ 4�/� %�,����� �69� 6:�9� .�(4 �

$3����6
�
6;���/� 2�8��� ./6# ��/,���

,�6<9�=����

<��=. +

-,�6;�. ��*�2�( ��8��6=. 9��6���� ,����,��6�.�69� 69,(,�����6>�.�0/��,�,� ���?6@,�(������+��2� ��6>�@A?6*7� �0//���
�7=�,��.�(��68. 6����B���,����6@�(�69� 6;�. ��*�2�( ��8��6�,�969��� 6�,���6C0����B�9,(6�.�8.����,�!���


����6D���� ���9�
D,����/3'�,�� 3E� �!�6	
=��F70� 1���9�

G���56�6��6��6H6��6�
3�
;�I56�6��6��6H6��6�
3	�
���)5HH===�70� 1���9�

JKLMKNMOPQRPSTUVPWMXTTYZ[\]̂]_̀ a]bY

#5c�

��D�Cd6e//07,�,��6�6'/7f�;d%6<9�=����6@)��6�3�c��6�g�-c@�)�)����) 0C,�9=(

��0�9��./56������
�
�

;�� 2. C�6E�����8.(
���,�+� .�(

$�� 7�,�.�(5

d�!���766666666666666666�5
��

Cd6e//07,�,��6�6'/7f
<,����90 +�� �!�6�



����6D���� ���9�

4�/�

@*�2�

@*�2�

h������

%�,����

@*

@*



���������	



���������	















���������	







���������	















���������	








